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DS Dichtungstechnik GmbH

Lise-Meitner-Straße 1

48301 Nottuln

Anschlussstutzen aus PP mit der Bezeichnung "DS Bohranschlussstutzen" in den Nennweiten 

DN 150 und DN 200 

Der oben genannte Zulassungsgegenstand wird hiermit allgemein bauaufsichtlich zugelassen.

Dieser Bescheid umfasst sieben Seiten und 33 Anlagen.
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I ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

1 Mit der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ist die Verwendbarkeit des Zulassungs-

gegenstandes im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.

2 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung ersetzt nicht die für die Durchführung von Bauvor-

haben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheinigungen.

3 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbeson-

dere privater Schutzrechte, erteilt.

4 Hersteller und Vertreiber des Zulassungsgegenstandes haben, unbeschadet weiter gehender 

Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen", dem Verwender des Zulassungsgegenstan-

des Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Verfügung zu stellen und darauf 

hinzuweisen, dass die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung an der Verwendungsstelle vor-

liegen muss. Auf Anforderung sind den beteiligten Behörden ebenfalls Kopien der allgemeinen 

bauaufsichtlichen Zulassung zur Verfügung zu stellen.

5 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung darf nur vollständig vervielfältigt werden. Eine 

auszugsweise Veröffentlichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts für Bautech-

nik. Texte und Zeichnungen von Werbeschriften dürfen der allgemeinen bauaufsichtlichen 

Zulassung nicht widersprechen. Übersetzungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung 

müssen den Hinweis "Vom Deutschen Institut für Bautechnik nicht geprüfte Übersetzung der 

deutschen Originalfassung" enthalten.

6 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen der all-

gemeinen bauaufsichtlichen Zulassung können nachträglich ergänzt und geändert werden, 

insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern.

7 Dieser Bescheid bezieht sich auf die von dem Antragsteller im Zulassungsverfahren zum 

Zulassungsgegenstand gemachten Angaben und vorgelegten Dokumente. Eine Änderung 

dieser Zulassungsgrundlagen wird von diesem Bescheid nicht erfasst und ist dem Deutschen 

Institut für Bautechnik unverzüglich offenzulegen.
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II BESONDERE BESTIMMUNGEN

1 Zulassungsgegenstand und Verwendungsbereich

Zulassungsgegenstand sind Anschlussstutzen aus PP mit der Bezeichnung "DS Bohran-

schlussstutzen" in den Nennweiten DN 150 und DN 200. Sie bestehen aus einem

 Stutzenkörper mit Distanz- und Krümmungsringen aus Polypropylen PP sowie

 einer eingelegten Elastomerdichtungen.

Mit den "DS Bohranschlussstutzen" dürfen Abwasserrohre und Formstücke aus 

 Steinzeug mit Steckmuffe L, des Systems F sowie solche des Systems E (mit der Bezeich-

nung "Euro-Top") gemäß DIN EN 295-11,

 PVC-U nach DIN EN 1401-12 in Verbindung mit DIN CEN/TS 1401-23

 PE-HD nach DIN EN 12666-14 oder

 PP nach DIN EN 1852-15

an Abwasserrohre aus Beton und Stahlbeton mit ausschließlich mittiger Bewehrung nach 

DIN EN 19166 in Verbindung mit DIN V 12017 der Nennweiten DN 250 bis DN 1500 sowie an 

Schachtunterteile nach DIN EN 19178 in Verbindung mit DIN V 4034-19 angeschlossen 

werden.

Abwasserleitungen mit "DS Bohranschlussstutzen" dieser Zulassung dürfen in der Regel nur 

als Freispiegelleitungen (drucklos) betrieben werden. Die Rohrleitungen dürfen nur für die 

Ableitung von Abwasser bestimmt sein, das keine höheren Temperaturen aufweist als in 

DIN EN 47610 festgelegt sind. Das Abwasser darf nur Stoffe enthalten, die DIN 1986-311 ent-

sprechen.

1 DIN EN 295-1 Steinzeugrohrsysteme für Abwasserleitungen und –kanäle – Teil 1: Anforderungen 

an Rohre, Formstücke und Verbindungen; Deutsche Fassung EN 295-1:2013; 

Ausgabe: 2013-05
2 DIN EN 1401-1 Kunststoff-Rohrleitungssysteme für erdverlegte drucklose Abwasserkanäle und 

-leitungen - Weichmacherfreies Polyvinylchlorid (PVC-U) – Teil 1: Anforderungen an 

Rohre, Formstücke und das Rohrleitungssystem; Deutsche Fassung EN 1401-1: 

2019+A1:2023; Ausgabe: 2023-11
3 DIN CEN/TS 1401-2 Kunststoff-Rohrleitungssysteme für erdverlegte drucklose Abwasserkanäle und -

leitungen - Weichmacherfreies Polyvinylchlorid (PVC-U) - Teil 2: Empfehlungen für 

die Beurteilung der Konformität; Deutsche Fassung CEN/TS 1401-2:2020; 

Ausgabe 2020-09
4 DIN EN 12666-1 Kunststoff-Rohrleitungssysteme für erdverlegte Abwasserkanäle und -leitungen 

-Polyethylen (PE) –Teil-1: Anforderungen an Rohre, Formstücke und das 

Rohrleitungssystem; Deutsche Fassung EN 12666-1:2005+A1:2011; Ausgabe: 

2011-11
5 DIN EN 1852-1 Kunststoff-Rohrleitungssysteme für erdverlegte drucklose Abwasserkanäle und 

-leitungen - Polypropylen (PP) – Teil 1: Anforderungen an Rohre, Formstücke und 

das Rohrleitungssystem; Deutsche Fassung EN 1852-1:2018+A1:2022; Ausgabe: 

2023-07
6 DIN EN 1916 Rohre und Formstücke aus Beton, Stahlfaserbeton und Stahlbeton; Deutsche 

Fassung EN 1916:2002; Ausgabe: 2003-04 in Verbindung mit Berichtigung 1; 

Ausgabe:2004-05 und Berichtigung 2; Ausgabe: 2008-08
7 DIN V 1201 (Vornorm) Rohre und Formstücke aus Beton, Stahlfaserbeton und Stahlbeton für 

Abwasserleitungen und -kanäle – Typ 1 und Typ 2 - Anforderungen, Prüfung und 

Bewertung der Konformität; Ausgabe: 2004-08
8 DIN EN 1917 Einsteig- und Kontrollschächte aus Beton, Stahlfaserbeton und Stahlbeton; Deutsche 

Fassung EN 1917:2002; Ausgabe: 2003-04 in Verbindung mit Berichtigung 1, 

Ausgabe: 2004-05 und Berichtigung 2; Ausgabe: 2008-08
9 DIN 4034-1 (Vornorm) Schächte aus Beton-, Stahlfaserbeton- und Stahlbetonfertigteilen- Teil 1: 

Anforderungen, Prüfung und Kennzeichnung für Abwasserleitungen und- kanäle in 

Ergänzung zu DIN EN 1917:2013-04; Ausgabe: 2020-04 
10 DIN EN 476 Allgemeine Anforderungen an Bauteile für Abwasserleitungen und -kanäle; Deutsche 

Fassung EN 476:2022; Ausgabe: 2022-09
11 DIN 1986-3 Entwässerungsanlagen für Gebäude und Grundstücke – Teil 3: Regeln für Betrieb 

und Wartung; Ausgabe: 2024-05
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Die "DS Bohranschlussstutzen" sind normalentflammbare Baustoffe der Baustoffklasse "B2" 

nach DIN 4102-112.

2 Bestimmungen für die Bauprodukte

2.1 Eigenschaften und Zusammensetzung

2.1.1 Allgemeines

Soweit nachfolgend nichts anderes festgelegt ist, gelten die Anforderungen und Prüfungen 

von DIN EN 1852-15 in Verbindung mit DIN CEN/TS 1852-213

2.1.2 Werkstoff

Die Körper der Anschlussstutzen sowie die Distanz- und Krümmungsringe bestehen aus 

einem Polypropylen-Block-Copolymerisat (PP-B), das den beim Deutschen Institut für Bau-

technik hinterlegten Angaben entspricht.

Das Polypropylen weist folgende kennzeichnende Eigenschaften auf:

 Schmelzindex (MFR 230 °C/2,16 kg) 0,3 g/10 min ≤ 6,0 g/10 min

 Streckspannung ≥ 18 N/mm2

 Streckdehnung ≥ 4,5 %

 Reißdehnung ≥ 50 %

2.1.3 Abmessungen

Die Abmessungen der "DS Bohranschlussstutzen" entsprechen den Festlegungen der 

Anlagen 2 bis 9 und 18 bis 26.

2.1.4 Farbe

Die "DS Bohranschlussstutzen" sind durchgehend gleichmäßig eingefärbt.

2.1.5 Elastomerdichtungen

Die elastomeren Dichtungen nach den Anlagen 10 bis 14 und 27 bis 30 für die Verbindung 

der "DS Bohranschlussstutzen" mit den Betonrohren bzw. Stahlbetonrohren oder Beton-

schachtunterteilen und die Dichtungen für die Verbindungen mit den angeschlossenen Ab-

wasserrohren aus Steinzeug, PVC-U, PE-HD oder PP entsprechen den Anforderungen von 

DIN EN 681-114. 

2.1.6 Erhärtendes Gleitmittel

Die Zusammensetzung und die Eigenschaften des erhärtenden Gleitmittels entsprechen der 

beim Deutschen Institut für Bautechnik hinterlegten Rezepturangaben und technischen 

Spezifikationen. 

2.2 Herstellung, Verpackung, Transport, Lagerung und Kennzeichnung

2.2.1 Herstellung

Die "DS Bohranschlussstutzen" sind im Spritzgießverfahren herzustellen. Die beim Deutschen 

Institut für Bautechnik hinterlegten Fertigungsdaten zu den folgenden Herstellungsparametern 

sind bei jeder neuen Charge und bei jedem Anfahren der Maschine zu kalibrieren und zu 

erfassen:

 Massetemperatur im Spritzgießwerkzeug

 Druckverlauf während des Spritzgießvorganges

12 DIN 4102-1 Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen – Teil 1: Baustoffe; Begriffe, Anfor-

derungen und Prüfungen, Abschnitte 3 und 6; Ausgabe: 1998-05
13 DIN CEN/TS 1852-2 Kunststoff-Rohrleitungssysteme für erdverlegte drucklose Abwasserkanäle und 

-leitungen - Polypropylen (PP) – Teil 2: Empfehlung für die Beurteilung und 

Konformität; Deutsche Fassung CEN/TS 1852-2:2019; Ausgabe: 2020-08
14 DIN EN 681-1 Elastomer-Dichtungen - Werkstoff-Anforderungen für Rohrleitungs-Dichtungen für 

Anwendungen in der Wasserversorgung und Entwässerung – Teil 1: Vulkanisierter 

Gummi; Deutsche Fassung EN 681-1:1996 + A1:1998 + A2:2002 + AC:2002 

+ A3:2005; Ausgabe: 2006-11
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 Volumenmenge des eingespritzten Werkstoffes

 Dauer des Spritzgießvorganges

 Maße

2.2.2 Verpackung, Transport, Lagerung

Die "DS Bohranschlussstutzen" sind so zu verpacken, zu lagern und zu transportieren, dass 

sie sich nicht schädlich verformen. Sie sind bei Temperaturen um ±0 °C und darunter wegen 

der verminderten Schlagfestigkeit entsprechend vorsichtig zu behandeln.

2.2.3 Kennzeichnung

Die "DS Bohranschlussstutzen" müssen vom Hersteller mit dem Übereinstimmungszeichen 

(Ü-Zeichen) nach den Übereinstimmungszeichen-Verordnungen der Länder, einschließlich 

der Zulassungsnummer Z-42.1-370 gekennzeichnet werden. Die Kennzeichnung darf nur 

erfolgen, wenn die Voraussetzungen nach Abschnitt 2.3 erfüllt sind.

Die "DS Bohranschlussstutzen" sind zusätzlich deutlich sichtbar und dauerhaft jeweils min-

destens einmal wie folgt zu kennzeichnen:

 Nennweite

 zum Anschluss von Steinzeugrohren des Systems F nach DIN EN 295-1

oder

 zum Anschluss von Abwasserrohren des Systems E nach DIN EN 295-1

 zum Anschluss von Abwasserrohren aus PVC-U nach DIN EN 1401-1

 zum Anschluss von Abwasserrohren aus PE-HD nach DIN EN 12666-1

 zum Anschluss von Abwasserrohren aus PP nach DIN EN 1852-1

 Herstellwerk

 Herstellungsjahr

2.3 Übereinstimmungsbestätigung

2.3.1 Allgemeines

Die Bestätigung der Übereinstimmung der "DS Bohranschlussstutzen" mit den Bestimmungen 

dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung muss für jedes Herstellwerk mit einer Über-

einstimmungserklärung des Herstellers auf der Grundlage einer werkseigenen Produktions-

kontrolle und eines Übereinstimmungszertifikats einer hierfür anerkannten Zertifizierungsstelle 

sowie der regelmäßigen Fremdüberwachung durch eine anerkannte Überwachungsstelle 

nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen erfolgen:

Für die Erteilung des Übereinstimmungszertifikats und die Fremdüberwachung einschließlich 

der dabei durchzuführenden Produktprüfungen hat der Hersteller der Anschlussstutzen eine 

hierfür anerkannte Zertifizierungsstelle sowie eine hierfür anerkannte Überwachungsstelle ein-

zuschalten.

Die Übereinstimmungserklärung hat der Hersteller durch Kennzeichnung der Bauprodukte mit 

dem Übereinstimmungszeichen (Ü-Zeichen) unter Hinweis auf den Verwendungszweck 

abzugeben.

Dem Deutschen Institut für Bautechnik ist von der Zertifizierungsstelle eine Kopie des von ihr 

erteilten Übereinstimmungszertifikats zur Kenntnis zu geben.

Dem Deutschen Institut für Bautechnik ist zusätzlich eine Kopie des Erstprüfberichts zur 

Kenntnis zu geben.

2.3.2 Werkseigene Produktionskontrolle

In jedem Herstellwerk ist eine werkseigene Produktionskontrolle einzurichten und durchzufüh-

ren. Unter werkseigener Produktionskontrolle wird die vom Hersteller vorzunehmende konti-

nuierliche Überwachung der Produktion verstanden, mit der dieser sicherstellt, dass die von 

ihm hergestellten Bauprodukte den Bestimmungen dieser allgemeinen bauaufsichtlichen 

Zulassung entsprechen.
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Die werkseigene Produktionskontrolle soll mindestens die im Folgenden aufgeführten Maß-

nahmen einschließen:

 Beschreibung und Überprüfung des Ausgangsmaterials und der Bestandteile:

Die werkstoffbezogenen Anforderungen nach Abschnitt 2.1.2 sind bei jeder neuen Werk-

stoffcharge zu überprüfen. 

 Kontrolle und Prüfungen, die während der Herstellung durchzuführen sind:

Es sind die in Abschnitt 2.2.1 genannten Festlegungen einzuhalten.

 Nachweise und Prüfungen, die am fertigen Bauprodukt durchzuführen sind:

Es sind die Anforderungen von DIN EN 1852-15, abweichend davon die Anforderungen der 

folgenden Abschnitte zu prüfen:

 2.1.2 Abmessungen

Die Maße der Bauteile der "DS Bohranschlussstutzen" sind ständig im Rahmen der 

Fertigung zu überprüfen.

 2.1.3 Farbe

Die Prüfung ist durch Inaugenscheinnahme im Rahmen der Fertigung durchzuführen.

 2.1.5 Elastomerdichtungen

Der Antragsteller hat sich bei jeder Lieferung davon zu überzeugen, dass die Elastomerdich-

tungen bzw. deren Begleitdokumente die CE-Konformitätskennzeichnung sowie die spezifi-

schen Angaben nach DIN EN 681-112 aufweisen.

 2.1.6 Erhärtendes Gleitmittel

Die kennzeichnenden Eigenschaften der technischen Spezifikation sind bei jeder neuen 

Charge vor dem Abfüllen in die Anwendungsgebinde zu überprüfen.

 2.2.3 Kennzeichnung (ständig während der Herstellung)

Die Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle sind aufzuzeichnen. Die Aufzeichnun-

gen müssen mindestens folgende Angaben enthalten:

 Bezeichnung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsprodukts und der Bestandteile

 Art der Kontrolle oder Prüfung

 Datum der Herstellung und der Prüfung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmaterials

 Ergebnis der Kontrollen und Prüfungen und, soweit zutreffend, Vergleich mit den Anforde-

rungen

 Unterschrift des für die werkseigene Produktionskontrolle Verantwortlichen

Die Aufzeichnungen sind mindestens fünf Jahre aufzubewahren und der für die Fremdüber-

wachung eingeschalteten Überwachungsstelle vorzulegen. Sie sind dem Deutschen Institut 

für Bautechnik und der zuständigen obersten Bauaufsichtsbehörde auf Verlangen vorzulegen.

Bei ungenügendem Prüfergebnis sind vom Hersteller unverzüglich die erforderlichen Maßnah-

men zur Abstellung des Mangels zu treffen. Bauprodukte, die den Anforderungen nicht 

entsprechen, sind so zu handhaben, dass Verwechslungen mit übereinstimmenden ausge-

schlossen werden. Nach Abstellung des Mangels ist - soweit technisch möglich und zum 

Nachweis der Mängelbeseitigung erforderlich - die betreffende Prüfung unverzüglich zu 

wiederholen.

2.3.3 Fremdüberwachung

In jedem Herstellwerk ist die werkseigene Produktionskontrolle durch eine Fremdüber-

wachung regelmäßig zu prüfen, mindestens jedoch zweimal jährlich. 

Im Rahmen der Fremdüberwachung ist eine Erstprüfung der "DS Bohranschlussstutzen" 

durchzuführen. Außerdem sind die in DIN EN 1852-15 und in Abschnitt 2.3.2 genannten 

Anforderungen zu überprüfen.

Die Probenahme und Prüfungen obliegen jeweils der anerkannten Überwachungsstelle unter 

Beachtung der DIN CEN/TS 1852-213.
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Die Ergebnisse der Zertifizierung und Fremdüberwachung sind mindestens fünf Jahre aufzu-

bewahren. Sie sind von der Zertifizierungsstelle bzw. der Überwachungsstelle dem Deutschen 

Institut für Bautechnik und der zuständigen obersten Bauaufsichtsbehörde auf Verlangen vor-

zulegen.

Ronny Schmidt Beglaubigt

Referatsleiter Rolle
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